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Für Jürgen Pauls





Vorwort

Die vorliegende Dissertation entstand während meiner Tätigkeit als Wissen
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Nachhaltigkeit, Unternehmensrecht und 
Reporting (INUR) und wurde im Sommersemester 2024 von der Rechtswissen
schaftlichen Fakultät der Universität zu Köln angenommen. Rechtsprechung und 
Literatur wurden bis einschließlich Juli 2024 berücksichtigt. Im Zuge der Druckle
gung erfolgte zudem eine Aktualisierung der Kommentarliteratur (Stand: Januar 
2025). Während des Promotionsverfahrens haben mich zahlreiche Personen unter
stützt, denen ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen möchte:

Besonderer Dank gebührt zuvörderst meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Joa
chim Hennrichs, für die Betreuung der Dissertation und die Offenheit gegenüber 
dem von mir selbst gewählten Thema. Gerade in schwierigen Phasen (insbesondere 
als die Entwicklungen auf europäischer Ebene meine Arbeit zu überholen drohten) 
stand er mir stets mit gutem Rat zur Seite. Profitiert habe ich neben der unmittel
baren Betreuung der Doktorschrift ferner von der Unterstützung bei meinen ersten 
Publikationen sowie der Einbindung in verschiedene Lehrstuhlprojekte. Dies hat es 
mir ermöglicht, meine Fähigkeiten im wissenschaftlichen Arbeiten zu verbessern 
und die erzielten Fortschritte in die Dissertation einfließen zu lassen.

Frau Prof. Dr. Barbara Grunewald danke ich für die zügige Anfertigung des 
Zweitgutachtens und die anregende Diskussion im Rahmen der Disputation.

Dank schulde ich ferner dem gesamten Lehrstuhlteam, welches mich während 
des Entstehungsprozesses meiner Dissertation begleitet hat. Der tägliche Austausch 
über verschiedene (nicht nur juristische) Themen, die große Hilfsbereitschaft mei
ner Kolleginnen und Kollegen, die ich an dieser Stelle ganz besonders betonen 
möchte, sowie das gute Arbeitsklima haben mir den (Forschungs‐)Alltag enorm 
erleichtert und somit zum Gelingen der Dissertation beigetragen. Namentlich dan
ken möchte ich dabei Fee Tüshaus, Sebastian Harnischmacher, Niklas Kasper und 
Dr. Florian Kitzig, mit denen ich den Großteil meiner Stunden am Lehrstuhl ver
bringen durfte. Es war eine schöne Zeit!

Danken möchte ich ferner meiner Freundin Marcy „May“ Derigs, die mich 
während und im Vorfeld meines Promotionsvorhabens auf verschiedene Art und 
Weise unterstützt hat. Angefangen bei dem Bewerbungsverfahren an der Universi
tät zu Köln bis hin zur Einreichung meiner Dissertation konnte ich stets auf ihre 
Hilfe, Anregungen und klugen Ratschläge zählen. Ganz besonders große Dank
barkeit verspüre ich aber für die Geduld und die Nachsicht an schlechten Tagen, an 
denen der Umgang mit mir sicher nicht immer leicht war.



Schlussendlich bedanke ich mich bei meiner Familie (die ich in den letzten 
Jahren leider viel zu selten gesehen habe), vor allem meinen Eltern Jeannette 
Widdrat und Jan Pauls, für die fortwährende Unterstützung und Hilfsbereitschaft in 
sämtlichen Lebenslagen und die immer wieder zum Ausdruck kommende Bereit
schaft, sich für mein Wohl und das meiner Geschwister einzusetzen. Bei diesem 
Stichwort möchte ich auch meinen Brüdern, namentlich Linus und Lysander Wid
drat, für die schönen gemeinsamen Stunden in Göttingen danken, wenn ich eine 
Auszeit von komplizierten juristischen Fragestellungen gebraucht habe.

Die Arbeit widme ich meinem leider viel zu früh verstorbenen Großvater, Jürgen 
Pauls, der als erfolgreicher Jurist stets ein Vorbild für mich gewesen ist und dem ich 
viele großartige (Kindheits‐)Erinnerungen verdanke. Danke für alles Opa!

Köln, im April 2025 Leon Widdrat
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1. Kapitel

Zum Gegenstand der Untersuchung

A. Einleitung

„Where there is great power there is great responsibility“1

Die Feinkostmetzgerei „Stephan“ aus Ingelheim am Rhein ist ein kleiner 
Handwerksbetrieb und beliefert regelmäßig ein Großunternehmen mit mehreren 
Tausend Beschäftigten. Zu Beginn des Jahres 2023 erhielt sie von ihrem Auftrag
geber2 die neuen „Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit“, wobei dieser zum 
Ausdruck brachte, dass die Nichterfüllung der dort formulierten Forderungen einen 
vollständigen Abbruch der Vertragsbeziehungen zur Folge haben würde. Die Rah
menbedingungen sehen vor, dass die Metzgerei einen Mechanismus für Be
schwerdeverfahren für Beschäftigte zu installieren hat. Ferner ist „Abwasser aus 
Betriebsabläufen, Fertigungsprozessen und sanitären Anlagen vor der Einleitung 
oder Entsorgung zu typisieren, zu überwachen, zu überprüfen und bei Bedarf zu 
behandeln“. Ebenso zu verfahren ist in Bezug auf Luft-, Lärm-, und Treibhausgas
emissionen. „Der Energieverbrauch ist zu überwachen und zu dokumentieren.“ Die 
Metzgerei solle auch Risiken innerhalb ihrer Lieferkette „identifizieren sowie an
gemessene Maßnahmen ergreifen“. Einmal jährlich soll im Rahmen eines Audits 
überprüft werden, ob die Inhaber all das installiert, kontrolliert, überwacht und 
dokumentiert haben.

Der Handwerksbetrieb ist mit diesen Bedingungen überfordert: „Ich glaube, die 
Absurdität dieser ganzen Reguliererei liegt auf der Hand“ erklärt der Ehemann der 
Inhaberin. Es müsse zur Erfüllung der Forderungen zusätzliches Personal inklusive 
eines Datenschutz- und Antikorruptionsbeauftragten eingestellt werden.3 Der in 

1 The Parliamentary Debates (Authorised Edition 1906), Fourth Series, First Session of the 
Twenty-Eighth Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Volume 152 
(First Volume of Session), Commons, Speaker: Winston Churchill, Date: February 28, 1906, 
Start Column Number 1233, Quote Column Number 1239, Printed and Published Under 
Contract with His Majesty’s Stationery Office by Wyman and Sons, London.

2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, 
weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Bezeichnungen gelten gleicher
maßen für jedes Geschlecht.

3 So die Sachverhaltsdarstellung von Reimer in der Wirtschaftswoche, Wie eine kleine 
Metzgerei in die Mühlen des Lieferkettengesetzes geriet, abrufbar unter: https://www.wiwo.

https://www.wiwo.de/politik/deutschland/buerokratie-wie-eine-kleine-metzgerei-in-die-muehlen-des-lieferkettengesetzes-geriet/29083752.html


diesen Äußerungen zum Ausdruck kommende Frust dürfte nachvollziehbar er
scheinen. Die vom Auftraggeber geäußerten Vertragsbedingungen mögen für große 
Unternehmen durchaus umsetzbar sein. Dass derartige Forderungen aber gerade 
kleine Familienbetriebe vor große Herausforderungen stellen, liegt auf der Hand. 
Doch wie kam es eigentlich dazu und was ist mit „dieser ganzen Reguliererei“ 
überhaupt gemeint?

Im Falle der Feinkostmetzgerei geht es um das am 01.01. 2023 in Deutschland in 
Kraft getretene Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)4. Dieses verpflichtet 
bestimmte inländische Unternehmen zur Erfüllung einer Reihe menschenrechtlicher 
und umweltbezogener Sorgfaltspflichten, die auch vorsehen, dass die erfassten 
Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen Regulierungsmaßnahmen in der 
gesamten Lieferkette ergreifen müssen, indem sie Einfluss auf ihre Zulieferer neh
men (vgl. Kap. 2 B.).5 Beim LkSG handelt es sich um das erste deutsche Gesetz zum 
Schutz der Umwelt und der Menschenrechte, welches rechtlich verbindliche und 
sanktionsbewährte Regelungen für inländische Unternehmen ab einer bestimmten 
Größe schafft.6 Es geht auf den „Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Men
schenrechte“ (NAP)7 der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahre 2016 zurück, 
in welchem die damalige Bundesregierung ihre Erwartungshaltung gegenüber na
tionalen Unternehmen zum Ausdruck brachte, freiwillig Menschenrechte entlang 
ihrer gesamten Liefer- und Wertschöpfungskette zu achten und zu schützen (sog. 
Corporate Social Responsibility8- CSR).9 Auf diese Weise wollte die Bundesregie
rung einen Beitrag zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Men
schenrechte leisten.10 Der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD vom 
14. 03.2018 sah vor, dass die Bundesregierung eine konsequente Umsetzung des 
NAP anstrebt und, soweit die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht 
ausreicht, „national gesetzlich tätig wird“ und sich für eine „EU-weite Regelung 
einsetzt“.11

de/politik/deutschland/buerokratie-wie-eine-kleine-metzgerei-in-die-muehlen-des-lieferketten 
gesetzes-geriet/29083752.html (Stand: 07. 04. 2023), zuletzt abgerufen am 30. 07. 2024.

4 Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten vom 16. 07.2021, 
BGBl. 2021 I S. 2959.

5 Zur möglichen vertraglichen Ausgestaltung von Weitergabeklauseln in Lieferverträgen 
siehe Schönfelder/Braun/Dadush, ESG 2023, 66 ff.

6 Wagner/Ruttloff/Wagner, in: Wagner/Ruttloff/Wagner, LkSG, Vorwort, S. IX.
7 Bundesregierung, Nationaler Aktionsplan, Umsetzung der VN-Leitprinzipien für Wirt

schaft und Menschenrechte, abrufbar unter: https://www.auswaertiges-amt.de/blob/297434/ 
8d6ab29982767d5a31d2e85464461565/nap-wirtschaft-menschenrechte-data.pdf, zuletzt abge
rufen am 30. 07. 2024.

8 Ausführlich zum Begriff der Corporate Social Responsibility siehe Brunk, Menschen
rechtscompliance, 2022, S. 40 ff.

9 Vgl. Bundesregierung, Nationaler Aktionsplan, S. 7 ff.
10 Vgl. Bundesregierung, Nationaler Aktionsplan, S. 5.
11 Vgl. Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD vom 14. 03. 2018, Ein neuer Auf-

bruch für Europa, Eine neue Dynamik für Deutschland, Ein neuer Zusammenhalt für unser 
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Das LkSG entstand in der Folge aus der „Enttäuschung“ heraus, dass nach den 
Ergebnissen der im Rahmen des Aktionsplans durchgeführten Untersuchungen le
diglich zwischen 13 und 17 Prozent der befragten Unternehmen die Anforderungen 
des Aktionsplans erfüllten.12 Um eine ausreichende Einhaltung zu gewährleisten, 
bedurfte es aus Sicht des Gesetzgebers daher eines „rechtlich verbindlichen und 
international anschlussfähigen Sorgfaltsstandards.“13

Das in der Gesetzesbegründung beschriebene Bedürfnis nach internationaler 
Anschlussfähigkeit suggeriert, dass im Ausland bereits vergleichbare Regelwerke 
existieren. In der Tat steht das LkSG mit seinem Ansatz, Regelungen zum Schutz 
der Menschenrechte und der Umwelt in Bezug auf grenzüberschreitende wirt
schaftliche Aktivitäten zu statuieren, in Europa und der Welt nicht allein. Bereits 
der britische Modern Slavery Act14 aus dem Jahre 2015 sieht Transparenzpflichten 
für Unternehmen hinsichtlich Zwangsarbeit und Sklaverei vor.15 Das französische 
Sorgfaltspflichtengesetz (loi de vigilance)16 aus dem Jahre 2017 geht darüber hinaus 
und enthält neben den Transparenzpflichten auch menschenrechtliche Sorgfalts
pflichten.17 Dasselbe gilt für das niederländische Gesetz gegen Kinderarbeit18 aus 
dem Jahre 2019, welches speziell die Bekämpfung von Kinderarbeit zum Gegen
stand hat.19 Ebenfalls noch vor dem deutschen LkSG verabschiedete Norwegen ein 
Lieferkettengesetz20, welches bestimmte Unternehmen zu einer menschenrechtli
chen Risikoanalyse, Präventions- und Abhilfemaßnahmen sowie zu einer Bericht
erstattung verpflichtet.21 In der Schweiz ist die „Konzernverantwortungsinitiative“, 
welche weitreichende Sorgfaltspflichten und eine Haftung vorsah, in einem Refe
rendum gescheitert, so dass der Gegenvorschlag des Parlaments zum Tragen kam.22

Land, abrufbar unter: https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Koalitionsvertrag_2018. 
pdf, zuletzt abgerufen am 30. 07. 2024, S. 158.

12 Vgl. Widdrat/Harnischmacher, CRZ 2023, 37, 41.
13 BT-Drucks. 19/28649, S. 2.
14 Modern Slavery Act 2015, abrufbar unter: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/3 

0/contents/enacted, zuletzt abgerufen am 30. 07. 2024.
15 Vgl. dazu Ruttloff/Kappler, in: Wagner/Ruttloff/Wagner, LkSG, § 3 Rn. 428 ff.
16 Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et 

des entreprises donneuses d’ordre, JORF Nr. 0074 v. 28. 03. 2017.
17 Vgl. dazu Ruttloff/Kappler, in: Wagner/Ruttloff/Wagner, LkSG, § 3 Rn. 406 ff.; Nasse, 

ZEuP 2019, 774 ff.
18 Wet van 24 oktober 2019 n. 401 houdende de invoering van een zorgplicht ter voorko

ming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn 
gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid).

19 Vgl. dazu Ruttloff/Kappler, in: Wagner/Ruttloff/Wagner, LkSG, § 3 Rn. 445 ff.
20 Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og 

anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), Lovvedtak 176 (2020 –2021).
21 Vgl. dazu Mörsdorf, IWRZ 2022, 251 ff.; Götz, RIW 2022, 99 ff.
22 Vgl. dazu Bundesamt für Justiz (Schweiz), Nachhaltige Unternehmensführung zum 
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